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Satzung der Realgemeinde Sudershausen 
 
 
 
 
 
I. Allgemeines 
 
 
 § 1 
 
(1) Die Realgemeinde Sudershausen ist ein Realverband nach dem Realver-
bandsgesetz vom 04.11.1969 (Nds.GVBl. S.  187), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03.06.1982 (Nds. GVBl. S. 157). 
 
Der Name des Realverbandes ist: „Realgemeinde Sudershausen“ 
 
Der Realverband hat seinen Sitz in Sudershausen. 
 
(2) Der Verbandsbereich (§ 17 Abs. 4 des RealVerbG) ist das Gebiet der Ge-
meinde Sudershausen. 
 
 
 
 
 § 2 
 
Die hauptsächlichen Gegenstände des Verbandsvermögens sind im Vermögens-
verzeichnis (Anlage A) aufgeführt. Der Vorstand hat das Verzeichnis bei Verän-
derungen fortzuschreiben. 
 
 
 
 
 § 3 
 
(1) Die Mitglieder sowie ihre Teilnahmerechte und Pflichten sind in dem Mitglie-
derverzeichnis (Anlage B) aufgeführt. 
 
(2) Wechselt ein Anteil die Inhaberin oder den Inhaber, so hat bei einem Wechsel 
durch Erbgang die Erbin oder der Erbe, bei einem Wechsel durch Vertrag das 
bisherige Mitglied dem Vorstand die Änderung unter Vorlage der urkundlichen 
Belege anzuzeigen. Der Vorstand hat das Mitgliederverzeichnis zu berichtigen.  
 
(3) Zeigt ein Mitglied die Übertragung seines Verbandsanteils nicht an, so bleibt 
es dem Verband gegenüber neben der Erwerberin oder dem Erwerber berechtigt 
und verpflichtet (§ 13 des RealVerbG). 
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 § 4 
 
(1) Es bestehen folgende Anteile und diesen entsprechende Stimmanteile: 
 59 ganze Anteile  1    Stimme = 59 
 10 halbe Anteile  1/2 Stimme =  5 
   3 drittel Anteile  1/3 Stimme =  1 
 65 Anteile   65 Stimmen 
 
(2) Die Verbandsanteile sind selbstständig. Sie können durch Rechtsgeschäft 
übertragen werden und Gegenstand besonderer Rechte sein. Verbandsanteile, 
die zu einer Haus- und Hofstelle gehören, können von dieser getrennt werden. 
 
(3) Die Übertragbarkeit der Verbandsanteile wird wie folgt beschränkt: 
Käuflich können Verbandsanteile nur von Personen erworben werden, die  im 
Ortsteil Sudershausen, Flecken Nörten-Hardenberg, mit Hauptwohnsitz wohnen 
und hier Wohnhaus- und oder Hofgrundbesitz haben. Verbandsmitglieder, die ihr 
Anteil durch Erbfolge erworben haben und nicht mit Hauptwohnsitz in Suders-
hausen gemeldet sind, können kein Anteil hinzukaufen. 
Dem Realverband steht beim Verkauf eines Anteils das Vorkaufsrecht zu. Das 
Vorkaufsrecht entsteht nicht, wenn ein Grundstück und der dazugehörige Ver-
bandsanteil gemeinsam verkauft werden (§ 12 Abs. 2 des RVG). 
Für die im Besitz des Realverbandes befindlichen Anteile ruht das Stimmrecht. 
 
(4) Die Verbandsanteile können nicht geteilt werden (§ 9 Abs. 3 des RVG). 
 
(5) Ein Mitglied kann Inhaber mehrerer Verbandsanteile sein. 
 
 
 
 
II. Der Vorstand 
 
 
 § 5 
 
(1) Der Vorstand des Realverbandes besteht aus  
der oder dem ersten Vorsitzenden,  
der oder dem zweiten Vorsitzenden und  
der Schriftführerin oder dem Schriftführer. 
 
Sie oder er wird von der Mitgliederversammlung für sechs Jahre gewählt.  
 
Für die zweite Vorsitzende oder den zweiten Vorsitzenden und die Schriftführerin 
oder den Schriftführer ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu wählen. 
Wiederwahl ist - auch mehrfach - zulässig.  
Scheidet ein Vorstandsmitglied oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter 
vorzeitig aus, so ist für den Rest der Wahlzeit eine Nachfolgerin oder ein Nach-
folger zu wählen.  
Die oder der erste Vorsitzende wird bei Verhinderung durch die zweite Vorsit-
zende oder den zweiten Vorsitzenden vertreten. 
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(2) Die Mitgliederversammlung kann Vorstandsmitglieder oder Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter vorzeitig abberufen. Diese können ihr Amt vorzeitig niederle-
gen. Steht ein Vorstandsmitglied oder Stellvertreterin oder Stellvertreter unter 
Betreuung nach § 1896 BGB oder wird ihm durch Richterspruch die Fähigkeit 
entzogen, öffentliche Ämter zu bekleiden, so scheidet es damit aus dem Vor-
stand aus, im übrigen endet das Amt des einzelnen Vorstandsmitgliedes oder 
Stellvertreterin oder Stellvertreters erst, wenn dafür nach Ablauf der Wahlzeit 
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt ist. 
 
 
 
 § 6 
 
(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung unter 
Leitung des ältesten anwesenden und dazu bereiten Mitgliedes in getrennten 
Wahlgängen gewählt. Gewählt ist diejenige oder derjenige, auf die oder den die 
meisten Stimmrechte der Anwesenden und Vertretenden entfallen. Bei Stimmen-
gleichheit nach dem 1. Wahlgang entscheidet das von der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter zu ziehende Los. 
(2) Im Anschluss an die Wahl werden die Gewählten von der Wahlleiterin oder 
dem Wahlleiter auf die Obliegenheiten verpflichtet. Ihre Namen und Anschriften 
sind unverzüglich nach der Wahl der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. 
 
 
 
 § 7 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Realverbandes. Er hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
 

1. die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vorzubereiten und auszufüh-
ren, 
 

2. über alle nicht der Entscheidung der Mitgliederversammlung vorbehalte-
nen Angelegenheiten zu beschließen, 
 

3. das Verbandsvermögen zu verwalten, 
 

4. das Führen des Mitglieder- und Vermögensverzeichnis. 
 
 
 § 8 
 
(1) Die oder der Vorsitzende beruft den Vorstand schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Tagen zur Sitzung ein, sooft 
die Geschäftslage es erfordert. In Eilfällen kann auch mündlich oder telefonisch 
und mit kürzerer Frist geladen werden. Auf Antrag eines anderen Vorstandsmit-
gliedes muss die oder der Vorsitzende jederzeit und unverzüglich eine Sitzung 
anberaumen. 
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(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder entweder  
oder zwei Vorstandsmitglieder und eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter 
anwesend sind; er beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der auf 
„Ja“ oder „Nein“ lautenden Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Angelegenheit 
abgelehnt. 
 
(3) Die Beschlüsse des Vorstandes hat die Schriftführerin oder der Schriftführer 
in einer Niederschrift unter Angabe von Ort, Datum und Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern festzuhalten. Die Niederschrift ist von allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Vorstandssitzung zu unterschreiben. 
 
 
 
 § 9 
 
Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die der Realverband verpflichtet werden 
soll, sind von der oder dem ersten Vorsitzenden und einem weiteren Vorstands-
mitglied oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter in der Weise ab-
zugeben, dass die Zeichnenden ihren Namen als Unterschrift unter den des Re-
alverbandes setzen. 
 
 
 
 
III. Die Mitgliederversammlung 
 
 
 
 § 10 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt über folgende nach § 22 Abs. 1 Realver-
bandsgesetz ihrer Beschlussfassung vorbehaltenen Angelegenheiten: 
 

1. die Satzung und Änderung der Satzung, 
 

2. die Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 
 

3. eine pauschalierte Aufwandsentschädigung für den Vorstand, 
 

4. den Verzicht auf Ansprüche oder die Stundung von Ansprüchen gegen 
Vorstandsmitglieder, 

 
5. den jährlichen Haushaltsplan des Verbandes, sofern seine Aufstellung in 

der Satzung vorgeschrieben ist oder von der Aufsichtsbehörde verlangt 
wird,  

 
6. die Aufnahme von Darlehen und Verpflichtungsgeschäften, durch die der 

Realverband für mehr als drei Jahre zu Leistungen verpflichtet wird, 
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7. die Verfügung über Grundstücke und dingliche Rechte sowie die Ver-
pflichtung zu solchen Verfügungen, 

 
8. die Verwendung der Überschüsse, 

 
9. Beiträge oder sonstige Leistungen der Mitglieder an den Verband, 

 
10. die Ausübung eines Vorkaufsrechts an einem Verbandsanteil, 

 
11. die unentgeltliche Übertragung von Verbandsvermögen auf Mitglieder, 

 
12. die Aufhebung und Umwandlung von Rezesspflichten sowie die Ver-

wendung von Ablösungsbeträgen, 
 

13. die Stellungnahme zu einer Auflösung oder einer Umgestaltung des 
Verbandes durch die Aufsichtsbehörde, 

 
14. eine Vereinbarung über die Übernahme der Aufgaben des Verbandes 

durch die Gemeinde, 
 

15. die Stellungnahme zu einer Übertragung der Aufgaben des Verbandes 
auf einen Wasser- und Bodenverband, 
 
und außerdem über folgende Angelegenheiten: 

 
16. die Zweckentfremdung von Waldflächen (§ 8 Abs.1 des Gesetzes über 

den Körperschafts- und Genossenschaftswald), 
 

17. die Wahl der Abschlussprüferinnen oder Abschlussprüfer und 
Wahl der Rechnungsführerin oder des Rechnungsführers 

 
18. die Führung von Prozessen und den Abschluss von Vergleichen. 

 
 
  § 11 
 
Die Mitgliederversammlung ist durch die erste Vorsitzende oder den ersten Vor-
sitzenden einzuberufen und zu leiten. Unterbleibt die Einberufung der jährlichen 
oder trotz Vorliegen eines wichtigen Grundes die Einberufung einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung, so kann jedes Mitglied verlangen, dass die Auf-
sichtsbehörde die Mitgliederversammlung einberuft. 
 
 
  § 12 
 
(1) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind die Mitglieder oder ihre 
gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertreter berechtigt. Die Berechtigten können 
sich durch Bevollmächtige vertreten lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. 
Der Ehegatte und jeder volljährige Abkömmling eines Mitgliedes gelten als be-
vollmächtigt, solange das Mitglied dem Realverband gegenüber keine gegenteili-
ge schriftliche Erklärung abgegeben hat. 
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